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News aus der Wissenschaft 

Ambush-Marketing im Lichte des neuen 

WM-Marken-Urteils des BGH  

Einführung 

Den agierenden Unternehmen 
geht es mit solchen organisierten 
Aktionen darum, das Marketingpo-

tential eines Events zu nutzen, oh-
ne sich bei dem Veranstalter in 
klassische Verwertungsformen wie 
Sponsoring oder Merchandising 
einzukaufen. Die Vermarktung der 
kommerziellen Rechte der Fußball-
Weltmeisterschaft liegt in den 

Händen der FIFA. Diese hat zum 
Schutz des Markenprodukts Fuß-
ballweltmeisterschaft ein umfas-

sendes Programm entwickelt, in 
dessen Mittelpunkt die Registrie-
rung etlicher Marken steht. Mit ei-

ner zunächst kaum bemerkten 
und jüngst erstmals im Volltext 
veröffentlichten Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs (BGH) [1] zu 
WM-Marken hat dieser zentrale 
Rechtsfragen im Zusammenhang 
mit der Vermarktung von Sporte-

vents behandelt, die auch für die 
rechtliche Bewertung des Ambush 
Marketing von Relevanz sind. [2] 
 

Ambush-Marketing 

Von den lizenzierten Werbepart-
nern der FIFA abzugrenzen sind all 

diejenigen Unternehmen, die - oh-
ne offizieller Sponsor oder Partner 
des Sportevents zu sein – gleich-
wohl das Marketingpotential der 
Veranstaltung „Fußball-Weltmeis-
terschaft“ nutzen wollen: Das sog. 

Ambush Marketing. Bei diesem, 
der Werbebranche entstammen-
den - nicht rechtlichen - Begriff 
handelt es sich um Marketingmaß-

nahmen von Unternehmen, die 
mit den positiv behafteten Werten 
einer Veranstaltung eine Assoziie-

rung zu den eigenen Dienstleis-
tungen oder Waren anstreben. 
Dies freilich unentgeltlich, also oh-
ne Autorisierung durch den Veran-
stalter. [3] Den Erscheinungsfor-
men des Ambush Marketing sind, 
strategisch gesehen, keine Gren-

zen gesetzt. Sie reichen vom 
schlichten Kopieren eine Marke bis 

hin zu ausgesprochen kreativen 

Werbemaßnahmen. Gemeinsame 
Klammer ist stets ein zumindest 
indirekter Bezug zu dem Sporte-

vent, der auch durch eine bloße 
räumliche oder zeitliche Nähe zu 
der vom Ambusher angestrebten 
Assoziation führen kann. [4] Die 
Bereitschaft, Sponsorengelder im 
Kontext einer Sportveranstaltung 
zu bezahlen, ist jedenfalls dann 

verringert, wenn das Sportevent 
auch unentgeltlich zu Werbezwe-
cken genutzt werden kann. Für die 
FIFA und andere Veranstalter von 

sportlichen Großevents ist dieser 

Umstand wiederum Anlass, auch 
gerichtliche Auseinandersetzungen 

mit „Trittbrettfahrern“ aufzuneh-
men. [5] Denn Ambush Marketing 
gefährdet – wie es Noth [6] zu-
treffend herausstellt – nicht allein 

die finanziellen Interessen der 
Sponsoren und Veranstalter, 

„sondern vor allem auch die Fi-
nanzierung und damit die Existenz 
künftiger Events“. Die Frage der 
Schutzfähigkeit von Eventmarken 
stellt sich dabei überall dort, wo 
Unternehmen die in Rede stehen-
de assoziative „Hinterhaltswer-

bung“ für sich nutzen [7], somit 
auch in Deutschland.  
 

WM-Marken-Urteil des BGH 

Wie schon anlässlich der FIFA Fuß-
ball WM 2006 in Deutschland [8] 
musste sich der BGH im Vorfeld 

der FIFA Fußball WM 2010 mit ei-
nem Rechtsstreit zwischen der FI-
FA und dem Süßwarenhersteller 
Ferrero befassen. Zum Hinter-
grund: Anlässlich der Fußball WM 
2006 in Deutschland hatte Ferrero 
seine Schokoladenprodukte Duplo 

und Hanuta mit beigefügten Sam-
melbildern verkauft. Gleiches 
plante Ferrero auch zur Fußball 

WM 2010 in Südafrika. Zum 
Schutz ihrer wettbewerblichen Ak-
tivitäten einschließlich dieser 

Sammelbild-Aktion hatte Ferrero 
für eine Vielzahl von Waren beim 
Deutschen Patent- und Markenamt 
u.a. Wort-/Bildmarken (siehe Abb. 
2 und 3) eintragen lassen und die 
Wortmarken „WM 2010“ (Nr. 303 
24 621), „Südafrika 2010“ (Nr. 

304 29 518) angemeldet. Die FIFA 
wiederum ist Inhaberin zahlreicher 
Schutzrechte, die im Zusammen-
hang mit der Fußball WM 2010 

verwendet werden. Darüber hin-
aus hat die FIFA zahlreiche Einzel-
begriffe oder Kombinationen von 

Begriffen für vielfältige Waren und 
Dienstleistungen als nationale 
Marken, Gemeinschaftsmarken 
oder internationale Wortmarken 
schützen lassen, u.a. „FIFA 
WORLD CUP“ (IR Nr. 613 159), 

„SOUTH AFRICA 2010“ (IR Nr. 843 
115). In der Anmeldung und Re-
gistrierung der Marken durch Fer-
rero hat die FIFA eine Verletzung 

ihrer Markenrechte gesehen und 
ferner argumentiert, Löschungs- 
und Rücknahmeansprüche ergä-

ben sich auch daraus, dass sie an 
den Bezeichnungen „WM 2010“ 
und „Südafrika 2010“ Titelschutz-
rechte (Werktitel i.S.d. § 5 Abs. 1 
u. Abs. 3 MarkenG) für die Veran-
staltung der Fußball-WM 2010 er-
worben habe. [9] Daneben hat die 

 
(Fortsetzung auf Seite 3) 

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 steht kurz vor ihrem Abschluss. Abermals gab es globale Auf-

regung über so genannte „Ambush-Marketing“-Aktivitäten anlässlich der Sportgroßveranstaltung. 

Hervorgehoben sei der Auftritt der jubelnden sog. „Bier-Babes“ im WM-Stadion von Johannesburg 

und die sich daran anschließenden Festnahmen zweier teilnehmenden Frauen.  

Abbildung 1: Das offizielle FIFA-Logo 
für die Fußball WM 2010 
(Europäische Gemeinschaftsmarke 
HABM Nr. 0051290859)  
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FIFA in dem jetzt durch den BGH 
entschiedenen Fall einen wettbe-

werbsrechtlichen Löschungsan-
spruch verfolgt, da die von Ferrero 
vorgenommenen Markeneintra-
gungen und –anmeldungen nach 
Auffassung der FIFA eine unlaute-
re Behinderung, eine unzulässige 

Rufausbeutung und eine Irrefüh-

rung der angesprochenen Ver-
kehrskreise darstellen.  
Der BGH hat die Revision der FIFA 
gegen das Urteil der Berufungsin-
stanz zurückgewiesen und mar-
kenrechtliche sowie wettbewerbs-

rechtliche Ansprüche auf Einwilli-
gung in die Löschung der Marken-
eintragungen und auf Rücknahme 
der Markenanmeldungen verneint. 
Eine Verwechslungsgefahr der Kla-
gemarke „SOUTH AFRICA 2010“ 

mit der von Ferrero angemeldeten 

Marke „Südafrika 2010“ hat der 
BGH im Einklang mit der Beru-
fungsinstanz mit der Begründung 
verneint, dass die Klagemarke eng 
an eine beschreibende Angabe an-
gelehnt sei und daher nur über ei-
ne schwache Kennzeichnungskraft 

und somit einen sehr engen 
Schutzbereich verfüge. Daher 
reichten die nur geringfügigen Ab-
weichungen (hier: eine Überset-
zung) zwischen den kollidierenden 
Marken aus, „um aus dem Schutz-

bereich der Klagemarke herauszu-
führen“. Für die Markenanmelde-
strategie von Sportveranstaltern 
hat diese Einschätzung, worauf 
Heermann [10] hinweist, ebenso 
Relevanz wie dies sog. Ambushern 
künftig Handlungsspielraum eröff-

nen könnte.  
Eine Eignung zur Irreführung hat 
der BGH verneint, weil die ange-
sprochenen Verkehrskreise nicht 
davon ausgehen, dass Ferrero of-
fizieller Sponsor der FIFA sei und 

Lizenzgebühren zahle. Denn der 
Verbraucher unterscheide zwi-
schen Werbung eines Sponsors ei-
nerseits und der sonstigen Ver-

marktung einer Fußball WM ande-
rerseits. Schlussendlich hat der 

BGH auch die übrigen lauterkeits-
rechtlichen Einwände der FIFA zu-
rückgewiesen: Ferrero behindere 
den Fußballweltverband nicht dar-

an, die Fußball-WM durch Einräu-
mung von Lizenzen an Sponsoren 
zu vermarkten. Auch stelle der 
Umstand, dass Ferrero mit den in 
Rede stehenden Marken auf die 
von der FIFA veranlasste WM Be-

zug nehme und sich deren Ruf zu-
nutze mache, keine unzulässige 
geschäftliche Handlung i.S.d. UWG 
dar. [11] Das grundgesetzlich ge-
schützte Recht der FIFA zur wirt-
schaftlichen Verwertung der von 
ihr organisierten Sportveranstal-

tungen begründe, so der BGH am 
Ende seines Urteils, „keinen 
Schutz für jede wirtschaftliche 
Nutzung, die auf das Sportereignis 
Bezug nimmt.“ 
 

Fazit 

Einerseits haben sich die Aussich-
ten für einen effektiven marken-
rechtlichen Flankenschutz bei 
sportlichen Großveranstaltungen, 
auch und vor allem gegen sog. 
Ambush-Marketing, spürbar ver-

schlechtert. Andererseits setzt 
sich der BGH in seinem jüngsten 
WM-Marken-Urteil – anders, als in 
früheren Entscheidungen – mit 

lauterkeitsrechtlichen Erwägungen 
auseinander, die bei der künftigen 
rechtlichen Bewertung von Tritt-
brett-Werbung im Kontext großer 

Sportevents wegweisend und aus 
Veranstaltersicht hilfreich sein 
können.  
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